
 
 
 
 

Abrechnung  
über die Quellensteuer für den Zeitraum vom .......................... bis ........................... 

 

Arbeitgeber:                              Personen-Nr.:  ............................... 
 
 
 
 
 
 

 

Die Bruttoeinkünfte sind pro Monat einzeln aufzuführen 
(gilt auch bei gleichbleibendem Monatslohn) 

 
AHV-Nummer 

oder 
Geburtsdatum 

 

 
Name und Vorname 
der Arbeitnehmer/in 

 
Wohnort 

Wohnsitzgemeinde 

 
Monate

Mutationsdaten 
E/A  = Ein- Austritt 
W  = Wohnsitzwechsel 
TW = Tarifwechsel   1) 

Tarif
 
 

2) 

Kinder
 
 

3) 

Ki- 
St. 
(+/-) 
4) 

Bruttolohn 
inkl. Zulagen und
Nebenleistungen

pro Monat 

Steuer-
satz  

 
5) 

Quellensteuer 
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Sachbearbeiter/in: ___________________________ Die Richtigkeit + Vollständigkeit bescheinigt: Total oder Uebertrag  
Telefon: ____________________________________ (Stempel und Unterschrift) abzüglich 3 % Bezugsprovision - 
Ort/Datum: _________________________________  ablieferungspflichtiger Betrag  
  allfällige Verrechnungen/Guthaben - 
1) Separate Angabe des Datums, ab welchem Zeitpunkt der neue Tarif angewendet wird  
      (Angabe nur bei Tarifwechsel im Verlaufe der Abrechnungsperiode) 

 

Restablieferung  

2) Angewandter Tarif (A,B,C,D oder G einsetzen)  
3) Anzahl Kinder (abzugsberechtigte gem. Kinderzulagenverordnung) 
4) Tarif mit Kirchensteuer (+)  /   Tarif ohne Kirchensteuer (-) 
5) Angewandter Steuerprozentsatz (Satzbestimmung) 

Einzahlung erst auf Rechnung, Einzahlungsschein folgt 
mit Veranlagung 

Form. QST-200 / 6.03 / 5000 

 

Steueramt des Kantons Solothurn  
Quellensteuer 
Schanzmühle 
Werkhofstrasse 29 c 
4509 Solothurn  
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